
Organisiert die Kontrolle über die Durchführung 
der Verordnung vom 10. Dezember 1953

Das ständig wachsende Vertrauen der Werktätigen in 
die Politik unserer Partei und Regierung stärkt die Macht 
unseres Arbeiter- und Bauernstaates. Es ermöglicht ihm, 
auf dem Wege der ständigen Verbesserung der materiel
len und kulturellen Lage der Arbeiter fortzuschreiten. 
Ein Ausdruck dafür ist die bedeutende Verordnung un
serer Regierung über die weitere Verbesserung der 
Arbeits- und Lebensbedingungen der Arbeiter und der 
Rechte der Gewerkschaften vom 10. Dezember 1953.

Diese Verordnung zeigt den großen Unterschied in der 
Entwicklung der Arbeiterklasse unter den Bedingungen 
der Arbeiter- und Bauernmacht im Gegensatz zu ihrer 
Lage in Westdeutschland. In Westdeutschland ist die 
Arbeiterklasse unter der Knute des sogenannten Betriebs
verfassungsgesetzes ihres Mitbestimmungsrechts in den 
Betrieben beraubt. Ihre Kampfkraft wird durch die ver
räterische Politik der rechtssozialdemokratischen Führer 
des DGB gelähmt. In der Deutschen Demokratischen 
Republik übt dagegen die Arbeiterklasse im Bündnis mit 
den werktätigen Bauern und der Intelligenz die Staats
macht aus. Die Arbeiterklasse ist damit zur führenden 
Kraft der Gesellschaft geworden.

In den Händen der Arbeiterklasse, in den Händen 
ihres Arbeiter- und Bauernstaates befindet sich der ent
scheidende Teil der Produktionsmittel: die großen Werke 
und Fabriken, die Schächte, Gruben und Werften. Der 
Aufbau und die Erweiterung unserer volkseigenen Be
triebe stellen die Verwirklichung eines der wichtigsten 
Programmpunkte des vor mehr als hundert Jahren von 
Marx und Engels verfaßten Kommunistischen Manifestes 
dar:

„Das Proletariat wird seine politische Herrschaft 
dazu benutzen, der Bourgeoisie nach und nach alles 
Kapital zu entreißen, alle Produktionsinstrumente in 
den Händen des Staates, d. h. des als herrschende 
Klasse organisierten Proletariats zu zentralisieren und 
die Masse der Produktivkräfte möglichst rasch zu ver
mehren.“

In unseren sozialistischen Betrieben schaffen die Ar
beiter nicht mehr für den Profit der Unternehmer. Sie 
arbeiten für sich selbst, für das Wohl aller Werktätigen. 
Der Staat der Arbeiter und Bauern verwirklicht die 
Grundrechte der Werktätigen auf Arbeit, Erholung und 
Bildung. Die Gleichberechtigung der Frau, unter den Be
dingungen der kapitalistischen Ordnung eine inhaltslose 
Deklamation, ist verwirklicht. Die Frau steht juristisch 
und praktisch völlig gleichberechtigt neben dem Mann. 
Der Grundsatz „Gleicher Lohn für gleiche Arbeit“ ist 
verwirklicht.

Die Politik unserer Regierung, die die Interessen der 
Werktätigen allseitig vertritt, erzeugt unter den Arbeitern 
die Bereitschaft, ihrerseits diese i h r e  Regierung zu 
unterstützen und ihr zu helfen, rascher die Politik des 
neuen Kurses zu verwirklichen. Der Aufruf der Arbeiter 
von Schwarza, das Jahr 1954 zum Jahr der großen Ini
tiative zu machen und das Echo, das dieser Aufruf fand, 
sind dafür ein sichtbarer Ausdruck.

In der nicht mehr übersehbaren Zahl von Produktions
verpflichtungen, die von den Arbeitern während der Vor

bereitungen zum IV. Parteitag zu seinen Ehren über
nommen wurden, geben die Arbeiter zu erkennen, daß 
sie in unserer Partei i h r e  Partei, die führende Kraft des 
gesellschaftlichen Fortschritts sehen und den Willen 
haben, dem Weg der Partei zu folgen.

Die ständige Sorge unserer Partei und Regierung um 
die Befriedigung der wachsenden Bedürfnisse der Arbei
ter und der anderen Werktätigen ist der wesentliche In
halt der Verordnung vom 10. Dezember 1953. In unzähli
gen Arbeiterversammlungen wurde den Arbeitern das 
Wesen und der Inhalt dieser Verordnung erläutert. Die 
Arbeiter nahmen mit Genugtuung davon Kenntnis. Sie 
beginnen nun, auf ihre Verwirklichung in allen Punkten 
zu drängen. Sie haben ein Recht dazu, die Durchführung 
dieser Verordnung zu fordern, denn sie wissen, daß sie 
selbst durch ihrer Hände Arbeit die Vorbedingungen 
schufen, die den Erlaß dieser weitgehenden Verordnung 
möglich machten.

Die Durchführung der Verordnung 
darf nicht am Bürokratismus scheitern

Nach mehr als drei Monaten muß aber festgestellt 
werden, daß die Verwirklichung dieser Verordnung nur 
schleppend vorangeht. Es ist eine Tatsache, daß sich 
unsere Bezirks- und Kreisleitungen noch nicht intensiv 
genug damit beschäftigt haben, die Durchführung der 
Verordnung zu organisieren und das in unzulässiger 
Weise zum Teil dem Selbstlauf überließen.

Während in der Mehrzahl der Betriebe von den Par
tei- und Gewerkschaftsorganisationen eine große Initia
tive zur Durchführung verschiedener innerbetrieblicher 
Maßnahmen ergriffen wurde, übersahen es die übergeord
neten Leitungen der Partei, der Gewerkschaften und der 
Massenorganisationen und vor allem die verantwortlichen 
Mitarbeiter im Staatsapparat, daß der Initiative an der 
Basis Grenzen gesetzt sind, wenn ihrerseits nicht die not
wendige Unterstützung gegeben wird.

Es -wurde ungenügend beachtet, daß gleich der erste 
Punkt der Verordnung die hohe Verantwortung der Mini
sterien und der übrigen Staats- und Wirtschaftsorgane, 
der Leiter der Betriebe und Ämter und der örtlichen 
Organe der Staatsgewalt festlegt. Der Sinn dieses Punk
tes der Verordnung ist doch zweifellos der, daß die in ihm 
angesprochenen Organe von sich aus aktiv werden müs
sen und nicht darauf warten dürfen* bis die Forderungen 
der Arbeiter an sie „herangetragen“ werden. Ein solches 
bürokratisches Verhalten zu den einzelnen Punkten der 
Verordnung ist aber noch weit verbreitet.

So beschränkte sich z. B. die Hauptverwaltung Schiff
bau darauf, an die Werftbetriebe ein Schreiben zu senden, 
das in 14 Punkten Empfehlungen und Vorschläge für die 
Durchführung der Verordnung enthält. In der Praxis 
sieht das dann so aus: Auf der Neptunwerft in Rostock 
übergibt der Empfänger dieses Schreibens, der Arbeits
direktor, dieses einem Angestellten seiner Abteilung, der 
vor 1% Jahren aus der Partei ausgeschlossen wurde. 
Dieser beauftragte wiederum einige andere Angestellte 
mit der Ausarbeitung der Vorschläge. Schließlich kommt 
ein Beschlußentwurf heraus, dem die Werftleitung mit 
einigen Abänderungen zustimmt, ohne daß sie sich vorher
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